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Engagementsvertrag             
     
Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen 
Der Gruppe >FIRST TAKE< , nachfolgend  
FT genannt, vertreten durch ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
... und dem Veranstalter, nachfolgend VA  
genannt, vertreten durch: 
 
 
 
 
 
 
 
 
VA kauft ein Gastspiel von FT zu folgenden Bedingungen: 

1) Datum des Gastspiels:                                                             . 

2) Ort des Gastspiels:                                                                                                                                    . 

3) Durchführung des Gastspiels in der Zeit von                           bis                           Uhr. 

a) Die Spielzeit beträgt                 Sets á                       Minuten. 
b) Die Spielzeit wird vor Ort nach Absprache aufgeteilt und beträgt insgesamt                       Minuten. 

4) Die Gage beträgt                           €  zzgl.                             ( 15 % MWSt.) = 

Der Gesamtbetrag der Gage wird unmittelbar nach dem Gastspiel in bar und in EURO ausgezahlt. 
 

Bühnenanweisung: 

5) Bühne / Stromversorgung: 

a) Die Bühnenmaße betragen mindestens               x               m, die Bühnenhöhe beträgt               m 
b) Stromversorgung: VA stellt eine ausreichende Stromversorgung sicher. 

     Die Stromversorgung liegt zum Zeitpunkt des Eintreffens direkt an der Bühne an. 
c) Kraftstromanschluß: Ja      Nein 

 
6) Vorbereitung / Durchführung: 

a) Die Bühne / Auftrittsmöglichkeit ist ab                            Uhr für FT zugänglich. 
b) Der Soundcheck von FT erfolgt ab _____________ Uhr. 
c) VA stellt eine verschließbare Garderobe für die gesamte Dauer des Aufenthalts FT zur Verfügung. 
d) VA stellt einen kompetnten Ansprechpartner für organisatorische und die Auftrittsörtlichkeit  
    betreffende Fragen für die gesamte Dauer des Aufenthalts zur Verfügung. 
e) Catering: VA stellt einen warmen Imbiß während einer Auftrittspause ( n. Absprache ), sowie  
    Getränke (1 Kiste Bier und eine gemischte Kiste Kola, Mineralwasser o. ä. ) für FT und _____ Leute 
    Begleitpersonal  vor dem Gastspiel. 
f)        FT nimmt an der allgemeinen Verpflegung / Catering der Veranstaltung / Festlichkeit teil. 
g) Besondere Vereinbarungen:                                                                                                                  . 

                                                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                                                  . 

€
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Beschallung / Licht: 

7) a) FT stellt Club-PA-Anlage b) FT stellt Club-Lichtanlage 
 c) FT stellt PA-Anlage (ab 2 kW) d) FT stellt Lichtanlage (ab 12 kW) 
 e) VA stellt PA-Anlage f) VA stellt Lichtanlage 
 g) FT stellt Bedienungspersonal für Sound / Licht h) VA stellt Bedienungspersonal für Sound / Licht 

 i)  Besondere Vereinbarungen:                                                                                                                  . 

                                                                                                                                                                       . 

                                                                                                                                                                       . 

 
 
Darbietung / Repertoire: 

8) FT spielen fast ausschließlich englischsprachige gecoverte Oldie- und Rock-Hits der 70er und der  
80er Jahre. 

9) Die Art der Darbietung und künstlerischen Gestaltung des Repertoires liegt ausschließlich bei FT. 
 
 
Urheberrechtliche Bestimmungen: 

10) Das Gastspiel darf ohne vorherige Genehmigung von FT nicht aufgezeichnet werden 

11) Die anfallenden Urheberrechtsleistungen werden von VA direkt mit der GEMA abgerechnet. 
 
 
Vertragliche Vereinbarungen: 

12) Der Vertrag ist bis spätestens _______________ von VA unterschrieben an FT zurückzusenden. 

13) Bei schuldhafter Vertragsverletzung wird eine gegenseitige Konventionalstrafe in Höhe der 

vereinbaren Gage fällig. Bei belegbarer „Höherer Gewalt“ entfällt dieser Anspruch. 

14) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Absprachen werden nicht 

getroffen. 

15) Beide Vertragspartner vereinbaren Stillschweigen über den Inhalt dieses Vertrages. 

16) Gerichtsstand ist Osnabrück. 

 
 
Weitere Vereinbarungen / Ergänzungen des Vertrages: 

17) __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Veranstalter: >FIRST TAKE<: 

 
Ort:  ________________________ Ort:  ________________________ 

Datum:  ________________________ Datum:  ________________________ 

Unterschrift: ________________________ Unterschrift:  ________________________ 

 
 


